
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

27. J~n~ 1969 Nr. 3460

Die Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn unterbreitet dem

Regierungsrat den ab~änd~rten spez, Bebauungsplan “Gartendörfli~

mit den dazu gehörenden Bauvorschriften zur Genehmigung.

Mit dem RRB Nr. 1841 vom 13.4.1946 wurde der spezielle Bebauungs

plan t)Gartendörfli~l genehmigt. Inzwischen wurde von der Mehrheit

der Grundstückbesitzer an das städtische Hochbauamt ein Gesuch

eingereicht~ in dem um Abänderung des südlichen Teiles des Be—

bauungsplanes und Aufhebung der Bauverbotszone ersucht wurde.

Das städtische Hochbauamt hat in der Folge den abgeänderten ~pez.

Bebauungsplan und die dazu gehörenden Bauvorschriften über—

arbeitet. Gemäss diesem neuen Plan wird das Baugebiet erweitert,

hauptsächlich für 1-geschossige Bauten, Parkierung und Garagierung

sind reglementarisch geregelt, Da diese Ueberbauung punkto GrUn—

flächen seinerzeit sehr grosszügig angelegt wurde und die AZ von

0.35 nicht überschritten werden darf, ist diese Abänderung

planungstechnisch in 0rdnung.~

Die öf±‘entliqhe Auflage des Planes und der Bauvorschriften er

folgte vom 16. Dezember 1968 bis 15. Januar 1969. Einsprachen

wurden keine eingereicht. An der Sitzung vom 30.~ Mai 1969 er—

föI~t~‘~die Genehmigung durch den Gemeinderat, wozu derselbe

gemäss §a5 des ~kantonalen Baügesetzes zuständig war.

Formell ist das Verfahren richtig durchgeführt. Materiell sind

auch keine Bemerkungen anzubringen.

Es wird

beschlossen:

L. Der abgeänderte spezielle Bebauungsplan “G-artendörfli“ mit

den dazu gehörenden Bauvorschriften der Einwohnergemeinde

der Stadt Solothurn wird genehmigt.~
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2. Der bestehende Bebauungsplan i~G~artendörflitt verliert seine

Rechtskraft, soweit er mit dem vorliegenden im Widerspruch

steht~

Genehmigungsgebühr Fr 24.——

Publikationskosten F~l4.——

Fr 38.—- (Im Kontokorrent mit der Einwohner-
gemeinde Solothurn zu verrechnen)

(Staatskanzlei Nr. 417 ) KK

Der Staatsschreiber

Bau-Departement (4)
Kant. Hochbauamt (2)
Kant~ Tiefbauamt (2)
Kant4 ‚Planungsstelle (2), mit Akten, 1 gene Plan und Bauvor—

schriften
Jur.. Sekretär des Bau—Departementes
Kant. Finanzverwaltung (2)
Ki~eisbauamt 1, Solothurn~ mit 1 gen. Plan und Bauvorschriften
Ammannamt der Stadt Solothurn
Hochbauamt der Stadt Solothurn, mit 1 gen. Plan und Bauvör—

schriften
Amtsblatt (Publikation Ziff. 1 des Djspositivs)



t~antor~aIe P~anungssteII~
Sf1 c‘THt F~N

4.JULI 196
Akten Nil. ~ 2

Spezielle Bauvorschriften zum Abgeändert
Speziellen Bebauungsplan Gartedörfil ~rom 4 4‘11
26- —N ~e~i-b~—l968

1. Bauten

1. a) Innerhalb der Baulinien fur 2—geschossige Bauten
sind nur,.2—geschossige Wohnbauten ohne Dachausbau
zulässig.

b) Es sind nur Satteldächer gestattet. ~ie First—
richtung Nord—Süd ist vorgeschrieben.

o) Die Farbgebung für sämtliche äussern Teile der
Bauteii hat im Einverst~ndnjs mit dem städtischen
Hochbauamt zu erfolgen.

2. a) Innerhalb der Baulinie für 1—geschossige Bauten
sind lediglich 1—geschossige Abstellräume,
Schöpfe, Garagen, Kleintierställe sowie Werk
stätten und gewerbliche Anlagen unter Vorbehalt
von Ziffer 1. 2 b) gestattet. Dabei sind die
reglementarischen Grenz— und Gebäudeabstände
einzuhalten. Sie sind in geQigneter, ästhetisch
tragbarer Form zu erstellen. Die Verwendung
von Blech als Bedachungs— oder Wandmaterial ist
nicht gestattet.

Bestehende Bauten dieser Art, insbesondere Klein—
tierställe, die diese Vorschriften nicht ein
halten und für die keine Baubewilliguiig vorliegt,
müssen auf erstes Verlangen~eines Anstössers abge
brochen und entfe~rit werden.

b) Werstätten und gewerbliche Anlagen, die durch
ihren Betrieb das ruhige und gesunde Wohnen beein
trächtigen,. sind nicht gestattet.
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3. Die Ausnützungsziffer darf die Zahl von
0,35 nicht überschreitenG

Die. Ausnützungsziffer wird wie folgt berechnet:

Summ~ der Bruttofläche sämtlicher Geschosse über
Terrain geteilt durch Grundstückfiäohe~
exklusive Strassen— und Trottoirfläohe.

Als Brutto—Geschossfläche werden alle Vollge—
schosse sowie die Untergeschosse, die mehr als
1,5 in über das gewachsene oder das neue Terrain
hinausragen, gerechnet und zwar inklusive
Mauern. Offene Bauteile werden bei der Berechnung
der Bruttofläche nur zur Hälfte mitgerechnet.

Durch Pai~zellierungen dürfen die Vorschriften
über die Ausnützungsziffer nicht umgangen
werden. Verändert eine nachträgliche Parzellie—
rung die Ausnützungsziffer, so ist diese fUr
die abgetrennte Parzelle entsprechend anzu
passen. In diesem Falle hat der Eigentümer vor
der Parzellierung für die Anmeldung der be
rechtigten Ausnützungszj~‘fern im Grundbuch durch
die Baubehörde zu sorgen,

II.‘ Einfriedigungen

a) Die Einfriedigangen längs ‘Strassen und öffentli
chen Anlagen sind fürdie ganze Siedlung ein
heitlich zu..gestalten,

b) Weitere Bedingungen können anlässlich der Be—
handiung der Einfriedigungsgesuohe vön der
Baubeh~rde festgelegt werden,
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III~ Absteliflächen für Motorfahrzeuge auf privatem Grund

a) Die Grundeigentümer sind verpflichtet, bei Neu

bauten Abstell— und zugehörige Verkehr$fläohen
für die Motorfahrzeuge der Beauob~‘und BenUtzer
ihrer Liegenschaft auf privatem Grund zu erstellen.

b) Die Baubehörde schreibt in jedem Fall die Anzahl

Abstellplä.tze gemäss~ den üblichen Normen im Bau—
gesuchsverfahren vor.

Ausfahrte~i dürfen den Verkehr weder behindern noch
gefährden. Die Aussicht darf weder durch Pflanzen,
Mauern, Einfriedi~.gungen noch durch andere Anlagen
behindert werden0

d) Auffah~‘tsrampen dürfen höchstens 15 ~ Steigung auf
weisen0 Der Anschluss an die öffentliche Strassen—
grenze darf im Maximum mit einer Rampensteigung
von 4 ~ erfolgen. Der Tangentensohnittpunkt hat
dort, wo die Rampe an ein bestehendes Trottoir an
schliesst, im Minimum einen Abstand von 2 m und
dort, wo sie direkt an die Strasse a~.schliesst,
einen solchen von 3,50 m aufzuweisen0

Solothurn, den 26~ November 1968

Einwohnergem~j~~0 der Stadt Solothurn
D~v D~r

t_~I& c71

Vom Reg~erungsrat durch heutigen
BescHuss Nr. genehmigt.

Solothurn, den 19
Der Staatsschre{ber:




